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Teilrevision kommunale Nutzungsplanung 
Josenberg - Genehmigung 

Gemeinde Wald 

Massgebende - Zonenplan (Ausschnitt Josenberg) Mst. 1:5000 vom 11. Juli 2017 
Unterlagen 	Bau- und Zonenordnung (Auszug) vom 11. Juli 2017 

Erläuternder Bericht gemäss Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 
11. Juli 2017 

Sachverhalt 
Anlass und Zielsetzung Auf Initiative des Verkehrsvereins Wald, welcher für die Wanderwege im Gemeindegebiet 

der Planung zuständig ist, soll der sanfte Tourismus im Gemeindegebiet Wald durch die Errichtung 
einer gedeckten Feuerstelle am Südhang des Josenbergs gestärkt werden. Die gedeckte 
Feuerstelle soll u.a. dazu dienen, Anlässe wie Schülerreisen o.ä. bei schlechter Witterung 
zu ermöglichen. Die öffentliche Feuerstelle mit Überdachung liegt in unmittelbarer Nähe 
zu einer kleinen Weidescheune. Diese benutzt der Verkehrsverein als Materialdepot für 
den Unterhalt der Wanderwege. 

Der im Rahmen der laufenden Gesamtrevision des regionalen Richtplans Oberland bean-
tragte Aussichtspunkt Josenberg liegt in unmittelbarer Nähe zum Planungsgebiet. Von 
weitem ist die Feuerstelle nicht einsehbar. Die Feuerstelle selbst befindet sich an einem 
Kreuzungspunkt von mehreren regional bedeutsamen Wanderwegen (Richtung Josen-
berg — Scheidegg sowie Richtung Hischwil, Hüebli und Wolfsgrueb) und ist vom öffentli-
chen Parkplatz Wolfsgrueb in einer halben Stunde zu Fuss erreichbar. 

Festsetzung Die Gemeindeversammlung Wald setzte mit Beschluss vom 12. Dezember 2017 eine 
Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden 
gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats vom 26. Januar 2018 keine Rechtsmit-
tel eingelegt. Mit Schreiben vom 1. Februar 2018 ersucht die Gemeinde Wald um Ge-
nehmigung der Vorlage. 

Mit separater Verfügung erfolgt die Genehmigung der Teilrevision der Richtplanung 
Josenberg. 
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Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Wesentliche Die Teilrevision der Nutzungsplanung umfasst die Ausscheidung einer kleinen massge- 

Festlegungen und schneiderten Erholungszone im Zonenplan sowie entsprechende Vorschriften in der Bau- 
Vorschriften und Zonenordnung, insbesondere zur Nutzweise. Es wird unter anderem festgehalten, 

dass die ehemalige Scheune nicht zu Wohn- und Restaurationszwecken sowie als Über- 
nachtungsmöglichkeit genutzt werden darf. 

Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 26. Januar 2017 gestellten An-
Genehmigungsprüfung trägen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen. 

C. Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung 
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Priva-
ten und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der 
Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt samt zu 
veröffentlichen und aufzulegen. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, welche die Gemeindeversamm-
lung Wald mit Beschluss vom 12. Dezember 2017 festgesetzt hat, wird genehmigt. 

II. Die Gemeinde Wald wird eingeladen 

- Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröf-
fentlichen; 

diese Verfügung zusammen mit der kommunalen Planung und dem genehmigten 
kommunalen Richtplan aufzulegen; 

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Verwaltungs-
gericht, dem Baurekursgericht, der Fachstelle Bodenschutz des Amts für Landschaft 
und Natur und dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen; 

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu las-
sen. 
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III. Mitteilung an 

Gemeinde Wald (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Ingesa AG (Wetzikon), Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon (Nachführungsstelle) 

Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Bodenschutz 

VERSENDET AM 15. FEB. 2018 



Für 	 ktion: BDV-Nr. 

Wald ZH 
Kanton Zürich 

Teilrevision Nutzungsplanung 
Erholungszone Josenberg 

Zonenplan 

1:5000 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 10. Dezember 2013 und 
vom Gemeinderat mit Beschluss vom 18. August 2014 gestützt auf die Kompetenzdelegation geändert 
Teilrevision Erhol 	zone Josenberg von der Gemeindeversammlung festgesetzt am  1 2 DEZ 2017 

Rechtskräftige Fassung 

Beantragte Fassung 

Erholungszone 

Kommunale Zonen 

E 

Empfindlich-
keitsstufe (ES) 

Überkommunale Zonen 

kantonale Landwirtschaftszone 

Informationsinhalte 

Wald 

Gewässer 
Suter • von Känel • Wild • AG 
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt 
Förrlibuckstrasse 30 8005 Zürich skw.ch  
Tel. +41 (0)44 315 13 90 into@skw.ch  

Temporäre Festlegungen 

beantragte Festlegung 

Grundlagedaten 
übersichtsplan: GIS-ZH (2006) 
Nutzungsplanung' Suler • von Känel • VIdd • AG 
Das Druckdatum entspricht dem Erstedungsdatum. 
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Wald ZH 

Teilrevision Nutzungsplanung 
Erholungszone Josenberg 

Bau- und Zonenordnung 
vom 26. Februar 2002 
teilrevidiert am 7. Dezember 2004 und am 10. Dezember 2013 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 12. 8E2.2017 

Namen / /er Gemeindeversammlung ir  
Ern,/  Kocher 
Gemeindepräsident 

Martin Süss 
Gemeindeschreiber 
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H  Erholungszone 
Art. 52 Nutzweise 
  Die Erholungszone Sännweid bezweckt die Nutzung als Skisprunganlage. 
 

Art. 53 Bauvorschriften 
  Besondere Gebäude (PBG § 273) sowie spezifische, für die Skisprunganlage 

erforderliche Bauten und Anlagen sind zugelassen.  
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H  Erholungszone 
Art. 52 Nutzweise 
 52.1 Die Erholungszone Sännweid bezweckt die Nutzung als Skisprunganlage. 

 52.2 Die Erholungszone Josenberg bezweckt die Nutzung als gedeckter 
Rastplatz mit Feuerstelle. 

 

Art. 53 Bauvorschriften 
 53.1 In der Erholungszone Sännweid sind Besondere Gebäude (PBG § 273) sowie 

spezifische, für die Skisprunganlage erforderliche Bauten und Anlagen 
zugelassen. 

 53.2 In der Erholungszone Josenberg sind Besondere Gebäude (PBG § 273) 
zugelassen. Bestehende Bauten dürfen innerhalb der bestehenden Masse 
umgebaut und ersetzt werden, soweit dies für die Nutzweise erforderlich 
ist. Die ehemalige Scheune darf weder für Wohn- noch zu Restaurations-
zwecken oder als Übernachtungsmöglichkeit umgenutzt werden. 
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1. Einleitung 

 1.1 Anlass 

geschützte Feuerstelle 
gewünscht 
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 1.2 Vorgeschichte 

Vorprojekt gedeckte 
Feuerstelle  

Antrag an die RZO 
 

Beurteilung RZO 

Entwurf Teilrevision 
Richtplan Siedlung und 
Landschaft; Öffentliche 
Feuerstelle Josenberg, Wald 

Stellungnahme ARE 
31. Juli 2015 

E-Mail ARE vom 24.8.2016 
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Vorgehen 

Eintrag in den kommunalen 
Richtplan  

Einzonung in eine 
Erholgungszone 

   
 1.3 Bestandteile der Vorlage 

Bestandteile  
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  2. Vorhaben 

Einfaches abgestütztes 
Vordach mit Feuerstelle 

 

 

 

Zurückhaltende Gestaltung 

1 Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 
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  3. Ziele 

Bedarfsdeckung für 
Naherholung 

 

 

   

  4. Anpassung BZO 

Kapitel H Erholungszone 
Art. 52 und 53 

Neue Fassung der BZO 
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  5. Anpassung Zonenplan 

Anpassung Zonenplan  

Bestand: Kant. Landwirtschaftszone  

   
Neu: E Josenberg  
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 6. Waldgrenze und 
Waldabstand 

Abklärung ALN 
Abteilung Wald 

Waldfeststellungsverfahren 
gemäss Vorprüfungsbericht 

Waldabstand 

 

 „

 

Waldgrenze 
 

durch den Geometer im Beisein des 
Forstkreis 3 

Neue Waldgrenze 
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 7. Auswirkungen 

 7.1 Nutzungsintensivierung 

Mehr Nutzungsmöglichkeiten 

Wanderwegnetz 
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Motorfahrzeugverkehr 
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  7.2 Landschaft 

Bundesinventar der Land-
schaften und Naturdenk-
mäler von nationaler 
Bedeutung (BLN) 

Natur- und 
Landschaftsschutz 
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7.3 Umwelt 

Wildtiere 

Wald 

Waldentwicklungsplan 
Kanton Zürich 2010 

 

Beurteilung ALN Abteilung Wald 

 

Lichtemissionen 
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Boden / Landwirtschaft 

 

Bodenkarte  Nutzungseignungsklasse 
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 8. Mitwirkung 

 8.1 Kantonale Vorprüfung  

Vorprüfungsbericht vom 
26.1.2017 
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 8.2 Bericht zu den Einwendungen 

Öffentliche Auflage 

 

Stellungnahme 1 

Erwägungen 

Beschluss 

Stellungnahme 2 
Einwendung 1 

In nächster Nähe der neu geplanten Anlage (rund 200 Meter) 
bestehe seit Jahren ein von Privaten initiierter Rastplatz mit 
Holzbänken und gemauerter Feuerstelle, allerdings ohne 
Überdachung. 

Es sei zu klären, ob die bestehende Feuerstelle bleibe, wenn 
die neue erstellt werde.   

Erwägungen 

Beschluss 
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Einwendung 2 

Erwägungen 

Beschluss 

Einwendung 3 

Erwägungen 

Beschluss 
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Einwendung 4 Die Zufahrt mit Motorfahrzeugen zur geplanten Feuerstelle ist 
von der Wolfsgrube, 

 
 

 
 

 

Erwägungen 

Beschluss 
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Einwendung 5 

Erwägungen 

Beschluss 

 
Einwendung 5 Der Nutzungszweck der gedeckten Feuerstelle wird mit 

«Schulreisen oder  

 

 ist mit erheblichem Alkohol-
konsum und leistungsstarken Musikanlagen zu rechnen, so 
dass  von 
Nachbarn gestört würden. 

Erwägungen 

Beschluss 
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 8.3 Anhörung 

Zustimmende 
Stellungnahmen 
Nachbargemeinden 

 

RZO 

   

  9. Schlussbemerkung 

Teilrevisionsvorlage 
rechtmässig und 
zweckmässig 
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 Anhang 

 Korrespondenz 

- ARE  
- ALN Abt. Wald  
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Von: thomas.gasser@bd.zh.ch 
Betreff: Feuerstelle Josenberg Vorschlag planerisches Vorgehen 
Datum: 24.08.2015 09:04 MESZ 
An: bauamt 
Kopie: rico.croci 
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 Anhang Suter • von Känel • Wild • AG 

Von: thomas.gasser@bd.zh.ch 
Betreff: Antwort: Klärung Vorgehen mit dem ARE: Wald ZH gedeckte Feuerstelle/Rastplatz 
Josenberg 
Datum: 25. Mai 2016 um 14:59:58 MESZ 
An: anita.suter@skw.ch 
Kopie: von Känel Peter <peter.vonkaenel@skw.ch>, Zwahlen Christian <christian.zwahlen@wald.zh.ch> 
 
Liebe Anita  
 
Beiliegend erhältst du ein E-Mail (PDF), welches ich im August 2015 an die damalige Bausekretärin 
Kathrin Näf gesendet habe. In diesem Mail sollten deine untenstehenden Fragen betr. die Feuerstelle 
Josenberg weitgehend beantwortet werden.  
 
Betreffend die Ausscheidung von Erholungszonen gelten weiterhin die Übergangsbestimmungen zur 
Kulturlandinitiative (KLI) gemäss dem Kreisschreiben vom 24. Januar 2013. Auf Basis eines 
Richtplaneintrags ist die Ausscheidung von Erholungszone grundsätzlich möglich. Die von dir in Klammer 
erwähnte Festlegung einer Erholungszone im Bereich der Skisprungschanze war zum Zeitpunkt der 
Teilgenehmigung (BDV/130/14) aufgrund der damals geltenden RPG-Übergangsbestimmungen blockiert. 
Seit der Genehmigung des kantonalen Richtplans durch den Bundesrat können uns die drei von der 
Genehmigung ausgenommenen Einzonungen ("Etzelstrasse 2", "Stigweid" und "Skisprunganlage") 
mittels separater Eingabe jedoch erneut zur Genehmigung beantragt werden. Eine verbindliche Aussage 
zur Genehmigungsfähigkeit dieser Einzonungen kann allerdings erst im Genehmigungsverfahren 
gemacht werden.  
 
Ich hoffe dir mit diesen Informationen zu dienen. Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich gerne zur 
Verfügung.  
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 Anhang Suter • von Känel • Wild • AG 

Von: nathalie.barengo@bd.zh.ch  
Betreff: Überdachte Feuerstelle Josenberg 
Datum: 22. August 2016 um 15:25:03 MESZ 
An: "Anita Suter" anita.suter@skw.ch  
Kopie: samuel.wegmann@bd.zh.ch , wh.frwd@gmx.net , swen.walker@bd.zh.ch  
 
Sehr geehrte Frau Suter  
 
Da Samuel Wegmann in den Ferien war, habe ich ihr Geschäft bearbeitet und war mit dem Förster Walti 
Hess vor Ort, um die Situation anzuschauen.  
 
Zu Ihrer Frage zum Waldfeststellungsverfahren:  
Grundsätzlich ist nur dann ein Waldfeststellungsverfahren erforderlich, wenn Wald an eine Bauzone 
grenzt. Die Erholungszone ist  eine sogenannte weitere Nutzungszone im Sinne von Art. 18 RPG. Das 
heisst, es handelt sich nicht um eine eigentliche Bauzone. Folglich ist eine Waldfeststellung nicht 
erforderlich.  
 
Waldgrenze:  
Ich war mit dem Förster Walti Hess vor Ort, um die Situation anzuschauen. Die Besichtigung hat 
ergeben, dass die Waldgrenze in etwa der hinteren Scheunenwand entspricht (die Waldarealgrenze 
(Waldrand) liegt grundsätzlich 2 m ausserhalb der Linie, die durch die Verbindung von Stockmitte zu 
Stockmitte der äussersten Bäume bzw. Stöcke entsteht). Ein Holzschlag (auch wenn er vor einigen 
Jahren erfolgt ist)  führt nicht dazu, dass die Fläche aus dem Waldareal ausscheidet .....  
 
Waldabstand:  
Auf das Festlegen eines Waldabstandes kann verzichtet werden, da die gesamte Erholungszone 
innerhalb des minimalen Waldabstandes von 15 m liegt. Eine Ausnahmebewilligung für den Bau ist 
unabhängig des Waldabstandes notwendig.  
 
Unsere Beurteilung der Erholungszone:  
Gemäss gängiger kantonaler Bewilligungspraxis müssen unbewohnte Bauten - unabhängig der Zone - 
einen minimalen Waldabstand von 5 m aufweisen. Da es sich um einen überdachten, offenen Grillplatz 
handelt, kann eine Bewilligung zu dem Vorhaben an diesem Standort in Aussicht gestellt werden. Die 
Abt. Wald stimmt der Erholungszone zu.  
 
Weiteres Vorgehen:  
Einmessen der Waldgrenze durch den Geometer im Beisein des Forstkreis 3. Diese Grenze wird nicht 
öffentlich aufgelegt, sie bildet aber die planungsrechtliche Grundlage zur Abgrenzung der Erholungszone. 
Eine Waldabstandslinie ist hier ausnahmsweise nicht notwendig.  
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Waldige Grüsse 
Nathalie Barengo 
 
Kanton Zürich  
Baudirektion 
Amt für Landschaft und Natur 
Abteilung Wald  
 
Nathalie Barengo 
Dipl. Forsting. ETH 
Weinbergstrasse 15, 8090 Zürich 
Tel. +41 43 259 27 58 
Fax +41 43 259 51 25 
nathalie.barengo@bd.zh.ch, www.wald.kanton.zh.ch 
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Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung

 Bekanntmachung des Inkrafttretens:
-

Wald. Der Gemeinderat hat am 07.05.2018 beschlossen:

Teilrevision kommunale Richt- und Nutzungsplanung, Josenberg, 8636 Wald ZH

Die kommunale Richt- und Nutzungsplanung Josenberg wurde von den Stimmbe-
rechtigten der Gemeinde Wald ZH an der Gemeindeversammlung vom 12. De-
zember 2017 festgesetzt und von der Baudirektion mit Verfügung vom 15. Februar
2018 genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 18.
Apris 2018 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Richt- und Nutzungsplanung
tritt gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 7. Mai 2018 am Tag nach der Publi-
kation in Kraft.

Bauabteilung Wald ZH

00237221
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